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Unzureichende und ungleiche Anrechnung 
von Zeiten der Kindererziehung im Rentenrecht 

Erwerbstätige Eltern benachteiligt 

„Hundert Jahre Rentenversicherung heißen auch hundert Jahre Rücksichtslosigkeit gegenüber den 
Müttern. Dieses Kapitel liegt nun hinter uns"'. Im folgenden wird die Frage aufgeworfen, ob dieses Ka-

pitel wirklich als abgeschlossen angesehen werden kann. 

Seit Beginn des Jahres 1986 werden erstmals Renten für Zeiten der Kindererziehung bewilligt. Grund-

lage ist das „Gesetz zur Neuordnung der Hinterbliebenenrenten sowie zur Anerkennung von Kindererzie-

hungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung" (HEZG). Die gesetzliche Neuerung hat zwar bisher 

kein großes finanzielles Gewicht. Der Bonus für die Erziehung eines Kindes beträgt heute maximal etwa 

26 DM monatlich. Aber die Anrechnung von Kindererziehungszeiten bei der Rente hat nicht nur Bedeu-

tung für einen großen Personenkreis, sondern auch weitreichende sozial- und gesellschaftspolitische Kon-

sequenzen. 

Die weitaus meisten Frauen haben mindestens ein Kind erzogen, die meisten Mütter haben nach wie 

vor keine oder nur kleine eigene Renten zu erwarten. In der öffentlichen Diskussion wird allgemein befür-

wortet, die rentenrechtliche Anerkennung der Erziehungsleistung auszubauen. Das könnte wesentlich zur 

Lösung des Problems der heute unbefriedigenden eigenständigen sozialen Sicherung von Frauen bei-

tragen und damit auch einen der Ansatzpunkte für die ausstehende Strukturreform in der gesetzlichen 

Rentenversicherung liefern. Gegenwärtig besteht jedoch die Gefahr, daß das an sich hierfür geeignete In-

strument, die Anerkennung eines „Babyjahres`; für gesellschaftspolitische Zwecke eingesetzt wird, die 
mit seiner ursprünglichen Zielsetzung nicht vereinbar sind. 

Kaum ins Bewußtsein der Öffentlichkeit ist die Tatsache gedrungen, daß die Erziehung eines Kindes kei-

neswegs allen Müttern der Geburtsjahrgänge 1921 und später als „Babyjahr" angerechnet werden soll. 

Die neue Sozialleistung wird nämlich nicht, wie dies für die älteren Jahrgänge geplant ist, als allgemeiner 
Zuschlag zur Rente gewährt, sondern viele erwerbstätige Eltern werden je nach „Versicherungsbiogra-

phie" von der Begünstigung ausgeschlossen. 

Die gesetzlichen Regelungen und Vorhaben 

Diskutiert wurde die Idee eines Babyjahres bereits im 
Zusammenhang mit dem Rentenreformgesetz von 1972. 

Wieder neu in die Diskussion kam diese Forderung von 

der Sachverständigen-Kommission für die soziale Siche-

rung der Frau und der Hinterbliebenen. Begründet wurde 

die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Erziehungs-

zeiten mit dem Ausbau der eigenen sozialen Sicherung 

und der notwendigen Korrektur sozialer Ungerechtig-

keiten.z 

1 Norbert Blüm: Schutz für Generationen. In: Bundesarbeits-
blatt. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, H. 10, 
1985, S. 6. 
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Mit dem HEZG wurde die Anrechnung von Erziehungs-
zeiten aber nur für die Geburtsjahrgänge von 1921 an ge-
regelt. Diejenigen, die am 1.1.1986 bereits 65 Jahre alt 
waren, haben keinen Anspruch. Der Bund erstattet den 
Rentenversicherungsträgern die Aufwendungen, die 
ihnen durch die Anrechnung der Kindererziehungszeiten 
entstehen. 

Unabhängig davon, ob die Erziehungszeiten in die Zeit 
vor oder seit 1986 fallen', wird das Jahr berücksichtigt, 
das der Geburt folgt. Bewertet wird dieses Jahr mit 75 vH 
des jeweiligen durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts 
aller Versicherten. Dies entspricht z.Zt. einer Rentenan-
wartschaft von etwa 26 DM monatlich. 

Mütter (oder Väter, sofern sie überwiegend die Be-
treuung der Kinder übernommen hatten'), erhalten diese 
Aufbesserung nur dann, wenn sie für die Zeit der ersten 
12 Lebensmonate des Kindes keinen anderweitigen Ren-
tenanspruch durch Beitragszahlungen erworben haben. 
Trifft die Erziehungszeit mit anderen in der Rentenversi-
cherung angerechneten Zeiten zusammen, so wird, falls 
diese mit weniger als 75 vH des durchschnittlichen Brut-
toverdienstes bewertet wurden, die Anwartschaft auf 
diesen Prozentsatz angehoben. Ist die angerechnete Zeit 
bereits mit 75 vH oder mehr bewertet, so entfällt die Be-
rücksichtigung des Babyjahres. 

Die Anrechnung des Babyjahres führt aber nur dann zu 
einer Rentenzahlung, wenn die Wartezeit für den Bezug 
einer Rente (5 Jahre) erfüllt ist. Wer z.B. zwei Kinder er-
zogen hat und anderweitig weniger als drei Jahre anrech-
nungsfähig versichert war, erhält keine Rente, sofern er 
nicht freiwillige Beiträge nachzahlt, um so die Wartezeit 
von 5 Jahren zu erreichen. 

Der zunächst beabsichtigte Ausschluß der vor 1921 ge-
borenen Mütter entfachte eine lebhafte Dikussion in der 
Öffentlichkeit. Die Bundesregierung hat mittlerweile ihre 
Absicht erklärt, daß auch diese Mütter Kindererziehungs-
zeiten angerechnet erhalten sollen. 

Vorgesehen ist, daß alle Mütter dieser Jahrgänge, un-
abhängig davon, ob sie eine eigene Rente erhalten, pro 
Kind einen Betrag von z.Zt. rund 26 DM je Monat ausge-
zahlt bekommen. Eingeführt werden sollen diese Zah-
lungen stufenweise: 

— Am 1.10.1987 für die Jahrgänge 1906 und früher, 

— am 1.10.1988 für die Jahrgänge 1907 bis 1911, 

— am 1.10.1989 für die Jahrgänge 1912 bis 1916 und 

— am 1.10.1990 für die Jahrgänge 1917 bis 1920. 

Kindererziehungszeiten werden somit auf verschie-
dene Arten berücksichtigt. Zu fragen ist, ob diese Diffe-
renzierung den Zielen dieser Maßnahme angemessen ist. 

Anrechnung von Babyjahren 
nur für ausgewählte Gruppen 

Werden die Pläne für die Geburtsjahrgänge 1920 und 
früher Gesetz, so wird die Rente vieler älterer Mütter deut-
lich steigen, einige Frauen erhalten dann erstmals in 

ihrem Leben überhaupt eine eigene Rente. Die Einfüh-
rung eines einheitlichen Zuschlags je Kind und Mutter der 
Geburtsjahrgänge 1920 und früher ist angesichts der ver-
waltungstechnischen Schwierigkeiten die einfachste Lö-
sung. Ein Aufrollen abgeschlossener Versicherungsver-
läufe würde zu einem nicht zu vertretenden Aufwand 
führen. Allerdings reduziert die aus finanziellen Gründen 
vorgesehene stufenweise Begünstigung den Kreis der 
Betroffenen erheblich: Etwa 20 vH der heute lebenden 
Mütter werden sterben, bevor der Zuschlag zur Rente zu-
erkannt würde. 

Die geplante Regelung für die älteren Frauen entspricht 
jedoch im Grundsatz einer bereits seit mehreren Jahren 
von fast allen gesellschaftlichen Gruppen vertretenen For-
derung: Bei der Rente solle nicht nur der monetäre Bei-
trag angerechnet werden, sondern auch der „reale" Bei-
trag der Eltern, der darin besteht, daß sie Kinder — die 
später beitragszahlenden Erwerbstätigen — großziehen. 
Selbst wenn der Rentenbonus für die Anerkennung der 
gesamten Leistung der Kindererziehung nicht sehr hoch 
erscheinen mag, ist die geplante Neuregelung für die äl-
teren Mütter im Prinzip positiv zu beurteilen. Das gilt nur 
eingeschränkt für die Regelungen, die die Geburtsjahr-
gänge 1921 und später betreffen. 

Da nicht allen Müttern Babyjahre angerechnet werden, 
ist die Zielrichtung der gesetzlichen Neuerung schwer zu 
erkennen. Erklärtermaßen soll die Anrechnung von Kin-
dererziehungszeiten einen entscheidenden Beitrag lei-
sten zu einer 

— „Gleichbewertung der Tätigkeit in der Familie und der 
außerhäuslichen Erwerbstätigkeit" sowie zu einer 

- „Verbesserung der eigenständigen sozialen Siche-
rung der Frau".' 

2 Vgl. Sachverständigenkommission für die soziale Sicherung 
der Frau und der Hinterbliebenen, Vorschläge zur sozialen Si-
cherung der Frau und der Hinterbliebenen, 1979, S. 72. 

3 Unterschiedlich geregelt ist die Berücksichtigung der Erzie-
hungszeit, je nachdem, ob die Erziehungszeiten vor dem 
1.1.1986 oder nach dem 31.12.1985 liegen. Erziehungszeiten vor 
1986 werden als Versicherungszeiten eigener Art angerechnet. 
Sie stehen ihrer Rechtsnatur nach zwischen Beitrags- und Er-
satzzeiten. Eine derartige Bestimmung dieser Zeiten war not-
wendig, weil sonst die Versicherungsverläufe von kurz vor der 
Verrentung stehenden Arbeitnehmerinnen neu berechnet hätten 
werden müssen. Die Berücksichtigung eines Babyjahres als 
Beitrags- oder Ersatzzeit hätte nicht immer zu einer Anhebung 
der Rente führen müssen. Erziehungszeiten ab 1986 sind Zeiten 
einer echten Pflichtversicherung. Sie sind Beitragszeiten, für die 
Beiträge als entrichtet gelten. Trotz dieser Rechtskonstruktion 
konnte es zu Rentenminderungen bei Anrechnung von Kinder-
erziehungszeiten kommen. Mit dem sechsten Rentenversiche-
rungs-Änderungsgesetz (6. RVÄndG) vom 24.4.1986 wird sicher-
gestellt, daß durch die Anrechnung keine Schlechterstellung 
erfolgt. 

4 Im folgenden wird zur sprachlichen Vereinfachung nur von 
den Müttern die Rede sein, weil bei der gegenwärtigen Rollen-
verteilung die Anzahl der Väter, die überwiegend die Erziehung 
der Kinder übernehmen, noch vergleichsweise gering ist. 

5 Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Ge-
setzes zur Neuordnung der Hinterbliebenenrenten sowie zur An-
erkennung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Ren-
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Tatsächlich wird jedoch bei einem recht großen und wach-
senden Kreis von Eltern die Tätigkeit in der Familie nicht 
bei der Rente anerkannt. Damit wird die eigenständige Si-
cherung von Frauen nur bei einem bestimmten Typ von 
Familien gefördert. 

Das erste Jahr der Betreuung eines Kindes wird im Ge-
setz ähnlich behandelt wie bisher bereits einige „Ausfall-
oder Ersatzzeiten", die zu den anrechnungsfähigen 
Jahren zählen, obwohl der Versicherte hierfür selbst keine 
Beiträge entrichtet hat. Für solche Zeiten, in denen er 
keine Erwerbstätigkeit ausüben konnte, z.B. aufgrund von 
Wehrdienst, Arbeitslosigkeit oder Krankheit, soll dadurch 
ein Ersatz für die Beitragsausfälle geschaffen werden. 
Wenn die Anrechnung von Babyjahren wie diese Rege-
lungen lediglich die Funktion haben soll, Lücken in der 
Versicherungsbiographie aufzufüllen, mag der Ausschluß 
der bereits versicherten Eltern auf den ersten Blick plau-
sibel erscheinen: Man könnte die Ansicht vertreten, daß 
jemand, der bereits versichert ist, nicht auf Kosten der All-
gemeinheit zusätzliche Sozialleistungen zu erhalten 
braucht. Wenn es jedoch das Ziel des Gesetzgebers ist, 
das Babyjahr zunächst bei denjenigen Frauen zu berück-
sichtigen, die keine oder nur kleine eigene Renten haben, 
ist es problematisch, wenn überhaupt nur das erste Le-
bensjahr des Kindes anrechnungsfähig ist. Dieses Aus-
wahlkriterium gewährleistet zwar, daß ein gewisser Kreis 
von Müttern ohne jede eigene Beitragszahlung den vollen 
Betrag für das Babyjahr erhält. Es ist jedoch möglich, daß 
Mütter ohne oder mit sehr kleinen Renten leer ausgehen, 
beispielsweise dann, wenn sie erst im zweiten Lebensjahr 
oder mit Beginn des Schulalters des Kindes die Erwerbs-
tätigkeit aufgaben. Umgekehrt erhalten Frauen, die sich 
aufgrund einer fast vollständigen — nur in der „ richtigen 
Zeit" unterbrochenen — Berufskarriere eine relativ hohe 
eigene Rente erarbeitet haben, den vollen Erziehungs-
bonus. Das zeitliche Auswahlkriterium führt also im Hin-
blick auf den Bedarf zu recht willkürlichen Ergebnissen. 

Das Rentenrecht kann zwar nicht allen Einzelfällen der 

Realität Rechnung tragen und ist auf Typisierungen ange-
wiesen. Angesichts der geschilderten möglichen Auswir-

kungen auf die Verteilung der zusätzlichen Leistungen ist 
es jedoch fraglich, ob der gewählte systematische Ansatz 

überhaupt geeignet ist, die Anerkennung von Kindererzie-
hungszeiten problemgerecht zu regeln. 

Der Kreis der von der Begünstigung 

ausgeschlossenen Mütter ist groß 

Wie aus empirischen Untersuchungen hervorgeht, muß 
man damit rechnen, daß mehr als die Hälfte aller versi-
cherten Mütter — bei den Geburtsjahrgängen von 1936 
und jünger sind es 60 vH — für ihr erstes Kind kein Baby-
jahr bzw. nicht den vollen Betrag auf ihrem Rentenkonto 

gutgeschrieben erhält. Diese sowie die folgenden empiri-
schen Befunde stützen sich im wesentlichen auf die Er-
gebnisse einer Sonderauswertung von Daten des „Sozio-

ökonomischen Panels" (im folgenden Panel genannt) im 

DIW, die im hier nachstehend veröffentlichten Bericht be-
schrieben sind. 

Der Kreis der von der Anerkennung der Kindererzie-
hungszeiten ausgeschlossenen Frauen wird um so 
größer, je jünger die Generation ist. Selbst im Jahr nach 

der Geburt des zweiten Kindes war noch fast jede dritte 
der versicherten Mütter berufstätig (Geburtsjahrgänge 

1936 und später). Da die Erwerbsbeteiligung der Frauen 
mit zunehmender Kinderzahl sinkt, gibt es viele Frauen, 
deren Arbeit für die Erziehung des einzelnen Kindes im 

Rentenrecht unterschiedlich hoch bewertet wird. Von 

allen Kindern einer Kohorte von Frauen der Jahrgänge 
1921 bis 1935 hatte jedes dritte im ersten bis zweiten Le-

bensjahr eine berufstätige Mutter. Bei den Kindern der 

1936 und später geborenen Mütter betrug dieser Anteil 

44 vH. Eine ähnliche Information erhält man, wenn man 

die jüngsten Generationen von Kindern betrachtet: Im 
Jahr 1981 (1985) hatten 51 vH (46 vH) aller Neugeborenen 
Mütter, die den Mutterschaftsurlaub in Anspruch ge-

nommen hatten und denen deshalb jedenfalls später 
nicht das volle Babyjahr angerechnet wird .6 

Zweifel an einer zielgerechten Ausgestaltung der ge-
setzlichen Regelung können bereits auftreten, wenn man 

die große Zahl der nicht (voll) bewerteten „ Fälle" von Ge-
burten und die Gründe dafür betrachtet, daß so viele 

Kleinkinder berufstätige Mütter haben. Häufig genug ist 
die Erwerbstätigkeit aus finanziellen Gründen notwendig. 
Bei den vielen Alleinerziehenden versteht sich dies von 

selbst, oft auch bei Ehepaaren, wenn man bedenkt, daß 
meistens das erste, häufig auch das zweite Kind noch in 
der Zeit der Hausstandsgründung geboren wird. 

Zwar haben Frauen, die nach der Geburt ihrer Kinder 
erwerbstätig blieben, im Alter meist höhere Renten aus ei-

gener Erwerbstätigkeit zu erwarten als die Mütter, die 

während des Babyjahres ausschließlich Hausfrauen 

waren. Dies wird durch die empirischen Befunde bestä-
tigt, nach denen die eigenen Renten der „ Hausfrauen-
Mütter" sowohl bei den älteren Jahrgängen als auch bei 

den Frührentnerinnen (Jahrgänge 1921 bis 1936) je Fall 

deutlich niedriger waren als bei den Müttern, die zur hier 
relevanten Zeit erwerbstätig gewesen sind. Hinter diesen 

Ergebnissen verbirgt sich aber, daß die Rentenzahlungen 
bei beiden betrachteten Gruppen stark streuen und daß 
es eine nicht zu vernachlässigende Zahl von Fällen gibt, 

bei denen kein Babyjahr angerechnet wird, obwohl die ei-
genen Renten niedrig sein werden. Die Voraussetzung, 

von der die Anerkennung von Kindererziehungszeiten ab-

hängt, gewährleistet also keineswegs in jedem Fall und 
vermutlich auch nicht in der Mehrheit der typischen Fälle, 

daß diese Sozialleistungen gemäß der , Versicherungs-
lücke" und der Zahl der Kinder gewährt werden. 

tenversicherung..., Deutscher Bundestag, Drucksache 10/2677 
vom 28.12.1984, S. 28. 

6 Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht über den 
Mutterschaftsurlaub. Deutscher Bundestag, Drucksache 
10/5327, S. 6. 
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Ein grundsätzlicher Einwand gegen das Konzept der 

gesetzlichen Neuerung richtet sich dagegen, daß die Zeit 

festgelegt wird, für die überhaupt eine Auffüllung von Ver-

sicherungslücken — bis zu der vorgegebenen Maximal-

höhe — möglich ist. Die Lücken im Erwerbsleben von 
Frauen mit Kindern betragen in der Regel nicht ein, zwei 

oder vier Jahre, sondern — bezogen auf den Durchschnitt 

aller Mütter — schätzungsweise 12 bis 14 Jahre (vgl. fol-

genden Bericht). Dieses statistische Ergebnis erstaunt 

nicht, selbst wenn man den hohen Anteil der im ersten Le-

bensjahr des Kindes erwerbstätigen Mütter beachtet. 

Denn schließlich ist bei Kleinkindern oder jungen Schü-

lern die Betreuung durch die Eltern häufig notwendiger— 

auch eher finanziell möglich — als bei Babies. 

Deshalb ist die zeitliche Fixierung nicht zielgerecht. 

Desgleichen sind Bedenken dagegen anzumelden, daß 

die Versicherungslücke nur in ihrer zeitlichen Dimension 

eine Rolle spielen soll. Die Aufgabe einer Erwerbstätigkeit 

— besonders, wenn sie, wie im Fall der Kindererziehung, 

nicht nur kurzfristig ist — führt häufig zu einer Dequalifi-

zierung. Mütter, die nach einer Unterbrechung wieder ar-

beiten, werden in der Regel zu niedrigeren Löhnen und 

Gehältern eingestellt als ununterbrochen beschäftigte 

Frauen. Aber auch Frauen, die trotz der Kindererziehung 
weiterarbeiten, erfahren Gehaltseinbußen, z.B. weil sie 

immer häufiger nur teilzeitbeschäftigt sind' und auch 

sonst wenig Chancen für einen beruflichen Aufstieg 

haben. Letztlich kann man das im Durchschnitt sehr nie-

drige Niveau der Versichertenrenten der Frauen im Ver-

gleich zu den Renten der Männer fast vollständig auf den 

Einfluß der familienbedingten Faktoren zurückführen.8 

Wie groß der Rückstand an eigener Versicherung ins-

gesamt bei den Rentenbezieherinnen mit Kindern ist, 

wird deutlich, wenn man die Ergebnisse des Panels be-

trachtet: Rentnerinnen ohne Kinder haben in allen be-

trachteten Altersgruppen annähernd doppelt so hohe 

Renten wie Frauen mit Kindern. Im Vergleich zu dem tat-

sächlichen Umfang des durch die Kindererziehung be-

dingten Ausfalls an eigener Versicherung ist also der Aus-

gleich durch das Babyjahr ohnehin viel zu gering. Die ge-

setzliche Regelung gewährleistet auch nicht, daß die 

Renten dort am meisten erhöht werden, wo der Bedarf am 

größten ist. Es fragt sich daher, ob andere Ziele, die mit 

dem nach einer verbesserten eigenständigen Sicherung 

konkurrieren, durch das Gesetz vorrangig verfolgt werden 

sollen. 

Das Prinzip der „Beitragsgerechtigkeit" 

sowie familien- und sozialpolitischer Ziele 

Da Babyjahre ohne jede monetäre Vorleistung der Be-

günstigten gewährt werden, ist die Anrechnung von Kin-

dererziehungszeiten mit dem Prinzip der „ Beitragsge-

rechtigkeit" im herkömmlichen Sinne nicht vereinbar: 

Grundsätzlich hängt die Rente von der Höhe der gelei-

steten monetären Beiträge ab. In der seit Jahren in der Öf-

fentlichkeit geführten Diskussion ist die Forderung, Kin-
dererziehungszeiten bei der Rente anzurechnen, aller-

dings gerade mit einem erweiterten Konzept der Beitrags-

gerechtigkeit begründet worden: Die Kindererziehung 

stelle einen realen Beitrag zum Funktionieren der Renten-

versicherungssysteme dar, denn die Kinder sind jeweils 

die neue Generation von künftigen Beitragszahlern. Unter 
diesem Gesichtspunkt sind die zusätzlichen Soziallei-

stungen an die Hausfrauen mit Kindern „beitragsge-

recht'. Daß die erwerbstätig gewesenen Eltern davon aus-

geschlossen bleiben, obwohl auch sie die künftigen Bei-

tragszahler großziehen, widerspricht allerdings diesem 

Prinzip. 

Da es einen, wenn auch nicht großen Kreis von Müttern 

gibt, die ununterbrochen erwerbstätig waren und eine ver-

gleichsweise günstige Stellung in der Hierarchie der Er-

werbseinkommen erreicht haben, ist es nicht von vorn-

herein ungerechtfertigt, eine Obergrenze für zusätzliche 

Sozialleistungen aufgrund von Kindererziehungszeiten 
einzuführen. Denn das Ziel der Beitragsgerechtigkeit in 

der gesetzlichen Rentenversicherung konkurriert ja mit 

dem Prinzip des sozialen Ausgleichs. Falls es wirklich nur 

um das Problem der Vervollständigung von Versiche-

rungsverläufen geht und nicht um weitere — familienpoli-

tische — Ziele, wäre es sinnvoll gewesen, die Begrenzung 

an der Höhe der insgesamt im Leben erreichbaren An-

wartschaften auszurichten. Als Maßstab für die vorhan-

dene Versicherungslücke, von der die Anrechnung eines 
Babyjahres abhängt, könnte eine „Standard-Rente" (be-

rechnet für ein durchschnittliches "erfülltes Versiche-

rungsleben") herangezogen werden. Daß dieser Weg 
nicht eingeschlagen wurde, obwohl er verwaltungstech-

nisch viel einfacher gewesen wäre, läßt vermuten, daß mit 

dem Gesetz auch andere Ziele verfolgt werden. Die Ab-
sicht, mit der Anrechnung von Kindererziehungszeiten 

die Tätigkeit in der Familie aufzuwerten, kann wohl kaum 

ein hinreichender Grund für die Benachteiligung erwerbs-

tätig gewesener Eltern in diesem Umfang sein. Jedenfalls 
leisten auch Berufstätige die mit der Kinderbetreuung in 

der Familie verbundene Arbeit und tragen erhebliche Ko-

sten. An anderer Stelle wird dies im Rentenrecht 

durchaus anerkannt: Für langjährig erwerbstätig gewe-

sene Frauen ist die Grenze für das vorgezogene Altersru-

hegeld auf 60 Jahre und nicht wie bei Männern erst auf 

63 Jahre angesetzt. Dies ist damit gerechtfertigt worden, 

7 Das Gewicht der Teilzeitbeschäftigung, deren Bedeutung 
sich immer mehr ausweitet, kann man Tabelle 3 (S. 509) ent-
nehmen. Vgl. hierzu auch Christoph Büchtemann und Jürgen 
Schupp: Zur Sozio-Ökonomie der Teilzeitbeschäftigung in der 
Bundesrepublik Deutschland, Discussion Paper des Wissen-
schaftzentrums Berlin (in Druckvorbereitung), Berlin 1986. 

S Vgl. Ellen Kirner: Ursachen für die Unterschiede in der Höhe 
der Versichertenrenten an Frauen und an Männer in der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Beiträge zur Strukturforschung des 
DIW, Heft 57/1980. 
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daß Frauen durch die Tätigkeit im ': eruf und in der Familie 
doppelt belastet seien9. 

Näher liegt die Überlegung, daß der Gesetzgeber, 

durch die ausgewählte Anerkennung von Babyjahren in 
der Rentenversicherung erneut die „ Hausfrauen-Ehen" 

fördern wollte. Wie immer man dieses familienpolitische 

Ziel bewerten mag, so muß doch bedacht werden, daß es 

sich hierbei um steuerfinanzierte Leistungen handelt, für 

die nicht zuletzt verteilungspolitische Gesichtspunkte 

eine Ralle spielen müssen. Es werden aber gerade Bevöl-

kerungsgruppen von den zusätzlichen Sozialleistungen 

ausgeschlossen, bei denen der Bedarf hoch ist und um-

gekehrt solche Gruppen begünstigt, bei denen die aus-

schließliche Haushaltstätigkeit eines Elternteils möglich 

ist, weil der andere Partner genug verdient. 

Daß Frauen mit Kindern häufig aufgrund eines nie-

drigen Einkommens des Mannes zur Erwerbstätigkeit ge-

zwungen sind, zeigen Befragungen von jungen Müttern: 

Die weit überwiegende Zahl (67 vH) von Frauen, die ihre 

Berufstätigkeit direkt nach dem Mutterschaftsurlaub fort-

gesetzt hatten, gab dafür (auch) finanzielle Gründe an. 10 

Dieser hohe Anteil, der sich auf Mütter jeglichen Familien-

stands bezieht, überrascht nicht, wenn man bedenkt, daß 

heute fast jedes zehnte Kind von Alleinerziehenden groß-

gezogen wird. Finanzielle Gründe sind aber auch bei 

Ehepaaren häufig maßgeblich. Obwohl die Ehefrau „da-

zuverdient", liegt in einer großen Zahl von Fällen das 

Haushaltseinkommen dieses Familientyps je Person 
unter demjenigen, das Ehepaaren mit vergleichbarer Kin-

derzahl und nur einem Erwerbstätigen zur Verfügung 

steht. 11 Die im nachstehenden Bericht veröffentlichten 

Ergebnisse zeigen, daß die Mütter, die im Jahr nach der 

Geburt ihres Kindes nicht erwerbstätig gewesen waren, 

ihre Versicherungslücken in der Regel durch höhere Wit-

wenrenten auffüllen können, sofern sie ihren Ehemann 
überleben. 

Die Begünstigung der Hausfrauen-Ehen durch die jetzi-

ge Ausgestaltung der Vorschriften über die Babyjahre ist 

verteilungspolitisch auch im Hinblick auf die rechtliche 

Regelung der Hinterbliebenenversorgung sowohl in der 

gesetzlichen Rentenversicherung als auch in den an-

deren öffentlich-rechtlichen Sicherungssystemen — z.B. 

in der Beamtenversorgung — problematisch. Denn als 

Begründung für Witwenrenten wird ja auch auf den Tatbe-

stand „ Kindererziehung in der Familie" Bezug ge-

nommen. 

Nur damit, daß Ehefrauen im allgemeinen Kinder er-

ziehen, kann es heute gerechtfertigt werden, daß die Ge-

meinschaft der Beitrags- und Steuerzahler, zu der auch 

diejenigen gehören, die niemals im Leben heiraten, die 

hohen Kosten des heutigen Systems der Witwenversor-

gung tragen muß. Die durch dieses System gegebene Pri-
vilegierung der Hausfrauen-Ehen hat sich durch die Re-

form des Hinterbliebenenrechts zum Teil verstärkt, denn 

nur bei erwerbstätig gewesenen Ehepartnern kann sich 

eine Kürzung der Gesamtversorgung ergeben. Durch die 

Babyjahre erhalten Ehefrauen damit den Tatbestand der 

Kindererziehung ein zweites Mal anerkannt. Da die An-
rechnung von Kindererziehungszeiten ausgebaut werden 

soll, würde die Beibehaltung des bisherigen Konzepts 
diese Probleme verschärfen. 

Eine andere gesetzliche Regelung 

für die Anerkennung von Kindererziehungszeiten 

wäre zielgerecht 

Wie sich gezeigt hat, ist die Anrechnung der Kinderer-. 

ziehung nur für das erste Jahr nach der Geburt weder mit 

dem Ziel, Lücken im Versicherungsverlauf zu schließen, 

noch mit dem Ziel, sozial ausgleichend zu wirken, zu ver-

einbaren: Die bisherige gesetzliche Ausgestaltung der 

Anerkennung von Kindererziehungszeiten im Renten-

recht begünstigt Hausfrauen-Ehen und benachteiligt El-

tern, die durch die Arbeit in der Familie und im Beruf dop-

pelt belastet sind, aber den gleichen „ realen Beitrag" 

zum Rentenversicherungssystem leisten. Der Kreis der 

von der Vergünstigung ausgeschlossenen Frauen ist 

groß. Ein weiterer Ausbau dieses Systems hätte sozialpo-

litisch unerwünschte Verteilungswirkungen. 

Diese unbefriedigenden Konsequenzen könnten besei-

tigt werden, wenn man die bisherige gesetzliche Voraus-

setzung für die Anrechnung von Babyjahren in der Weise 

veränderte, daß alle Eltern, die überhaupt Versicherungs-

lücken während der gesamten Erziehungszeit haben, 

dafür gemäß der Kinderzahl Renten erhalten. Das eigent-
liche Ziel der Anerkennung von Kindererziehungslei-

stungen kann nicht erreicht werden, wenn man die da-

durch entstandene Versicherungslücke falsch bemißt. 

Ausgehend vom , Vertrag zwischen drei Generationen" 

(v. Nell-Breuning) müßten alle Eltern in gleicher Weise 

entsprechend der Kinderzahl begünstigt werden 12. Von 

der gesamten Lebenszeit entfällt nur rund die Hälfte auf 

die Erwerbsjahre, und vom Aktiveinkommen während der 

Erwerbsphase müssen Eltern in beiden Richtungen — an 

die Kinder und die Rentner — abgeben. Erwerbstätige 
ohne Kinder sind damit grundsätzlich begünstigt, denn 

sie leisten nur in „einer Richtung" und haben im Ver-

gleich zu den Eltern ein höheres verfügbares Lebensein-

kommen. Keineswegs sollten Kinder nur als Kostenfaktor 

gesehen werden. Verteilungspolitisch ist es jedoch inkon-

9 Vgl. Klaus Hannemann: Rentenversicherung und Grundge-
setz. In: Die Angestelltenversicherung, Heft 1, 1984, S. 17 ff. 

i0 Bericht über den Mutterschaftsurlaub, a.a.O., S. 13. 
11 Klaus-Dietrich Bedau: Die Auswirkungen der Umverteilung 

auf die Einkommenslage der Familien..., Gutachten des DIW im 
Auftrage des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Ge-
sundheit. Materialband 4, Berlin 1984 (als Manuskript vervielfäl-
tigt), Tabellen 13 ff. 

12 Vgl. Z.B. Oswald von Nell-Breuning: Soziale Sicherheit? Zu 
Grundfragen der Sozialordnung aus christlicher Verantwortung. 
Freiburg, Basel, Wien 1979; — Ernst-Jürgen Borchert: Die Be-
rücksichtigung familiärer Kindererziehung im Recht der gesetzli-
chen Rentenversicherung, ein Beitrag zur Rentenreform. In: So-
zialpolitische Schriften, Heft 42(1981. 
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sequent, Kindergeld und Rentenzuschläge für die Kinder-

erziehung nach unterschiedlichen Kriterien zu zahlen. 

Die Kindererziehung verursacht nicht nur zeitliche Ein-
bußen bei der Möglichkeit, eine ausreichende eigene Ver-

sicherung aufzubauen. Dazu tragen auch Faktoren wie 

Dequalifikation, Teilzeitarbeit und Gehaltseinbußen bei. 

Um Versicherungslücken dieser Art auffüllen zu können, 
wäre es sinnvoll, einen „Standardrentner" mit einer ent-

sprechenden Rente als Meßgröße heranzuziehen. Maß-

stab für diese Rente kann nicht das durchschnittliche Er-
werbseinkommen aller Frauen sein, denn dieses ist auf-

grund der auch die Versicherungslücke beeinflussenden 
Ursachen niedrig. Vielmehr müßte dasjenige Durch-

schnittseinkommen der Versicherten herangezogen wer-
den, das nicht nennenswert durch familiale Faktoren ge-

senkt wird und deshalb am ehesten vollständige Versiche-
rungsverläufe repräsentiert. 

Die Voraussetzung dafür, daß Babyjahre angerechnet 
werden, sollte darin liegen, daß die aus eigener Erwerbs-
tätigkeit resultierenden Ansprüche die als Meßgröße an 
gegebene Rentenhöhe nicht erreichen. Damit entfiele 
eine Fixierung des möglichen anrechnungsfähigen Zeit-
raums. Sozial angemessen wäre eine solche Lösung des-
halb, weil nur diejenigen Mütter begünstigt werden, bei 
denen ein sozialer Ausgleich angebracht ist. Nur Mütter, 
die weiter voll erwerbstätig bleiben und das als Meßgröße 
angegebene Sicherungsniveau erreichen, erhalten also 
keine Zuschläge. 

Die zusätzlichen Kosten einer solchen Erweiterung 
ließen sich dadurch verringern, daß die Mütter erst vom 
vollendeten 65. Lebensjahr an, also im eigentlichen Ren-
tenalter, Zahlungen für Babyjahre erhalten. Es ist nicht 
einzusehen, daß diese Leistung bei erwerbsfähigen El-
tern bereits mit 60 oder 63 Jahren gezahlt werden sollte, 
da die „Doppelbelastung" im allgemeinen lediglich bis 

etwa zum 45. Lebensjahr besteht. 

Bei der hier vorgeschlagenen Regelung für die Begren-
zung der Begünstigung würden vermutlich die meisten 
Mütter zum Kreis der im Alter anspruchsberechtigten Per-
sonen gehören. Um die maximalen Kosten zu schätzen, 
ist hier unterstellt worden, daß alle Mütter für jedes Kind 
den Bonus erhalten, aber erst, soweit nicht vorzeitige 
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit vorliegt, vom vollendeten 

65. Lebensjahr an. Unter diesen Voraussetzungen wären 
die Kosten schätzungsweise auf jährlich etwa 4 Mrd. DM 
(berechnet nach dem Stand von 1986) zu beziffern. Das 
entspricht rund 5 vH des gesamten Aufwands an Lei-
stungen für Ehe und Familie im Rahmen des Sozialbud-
gets 198613. Dabei ist vorausgesetzt, daß alle Geburts-

jahrgänge einbezogen werden. 

Nach der geltenden Regelung erhalten dagegen 1986 
nur die Geburtsjahrgänge 1921 und später ein Babyjahr 
und dies nur unter den oben beschriebenen Einschrän-
kungen. Nur so ist zu erklären, daß der Bundeshaushalt 
1986 (1987) lediglich mit 140 Mill. DM (400 Mill. DM) bela-
stet wird. Der Aufwand wird aber, auch ohne Einbezie-

hung der Geburtsjahrgänge vor 1921, zunächst kontinu-
ierlich steigen und — ebenfalls nach dem Stand von 1986 
gerechnet — (im „stationären Zustand") 2,7 Mrd. DM 
betragen 14. Von 1987 an kommt die geplante Anrechnung 
von Babyjahren bei den vor 1921 geborenen Frauen 
hinzu. 

Die nur stufenweise Berücksichtigung der vor 1921 ge-
borenen Frauen führt dazu, daß 1987 lediglich 0,3 Mrd. 
DM aufgewendet werden müssen, der Haushalt also ins-
gesamt um 0,7 Mrd. DM zusätzlich belastet würde. Die 
hier vorgeschlagene Regelung, die im Prinzip selbstver-
ständlich auch sukzessiv eingeführt werden könnte, wäre 
damit zwar im Jahr 1987 um 3,3 Mrd. DM teurer als die 
Auswirkungen des HEZG und der geplanten Leistungen 
für die älteren Frauengenerationen zusammen. Diese Dif-
ferenz verkleinert sich zunächst aber bis auf schätzungs-
weise 0,3 Mrd. DM im Jahr 1990, dem Jahr, in dem auch 
nach den Regierungsplänen bei allen Geburtsjahrgängen 
Kindererziehungszeiten angerechnet werden, und wird 
danach wieder größer. Wenn die Mütter der Geburtsjahr-
gänge 1920 und früher nicht mehr leben werden, könnten 
— nach dem Stand von 1986 gerechnet — die zusätzli-
chen Kosten der hier vorgeschlagenen Regelung auf 
reichlich 1 Mrd. DM veranschlagt werden. 

Mehraufwendungen in der hier geschätzten Größenord-
nung fallen allerdings kaum ins Gewicht, wenn man be-
denkt, welcher Spielraum sich bei einer Umstrukturierung 
im Rahmen der gesamten Familienlastenausgleichslei-
stungen eröffnen würde. Hier ist insbesondere erneut auf 
die Steuerausfälle durch das Ehegatten-Splitting zu ver-
weisen, die im letzten Sozialbericht für das Jahr 1986 auf 
etwa 28 Mrd. DM beziffert werden 15. Eine Ehe wird heute 
steuerlich bis zu 12 mal höher begünstigt als die Erzie-
hung eines Kindes. 16 

In der öffentlichen Diskussion wird immer häufiger die 
Begünstigung des Tatbestandes „ Ehe" im Steuer- und 
Rentenrecht infrage gestellt, weil er heute nicht mehr mit 
„Kindererziehung" gleichgesetzt werden kann. Längerfri-
stig wird es sich ohnehin nicht vermeiden lassen, daß für 
die Probleme der eigenständigen und ausreichenden Al-
terssicherung von Frauen und im Hinblick auf die vorher-
sehbaren Finanzierungsengpässe der Alterssicherungs-
systeme im kommenden Jahrhundert auch nach einer Lö-
sung gesucht wird, in der die nach wie vor teure Begün-
stigung der Ehe, — mitunter selbst der kinderlosen — 
durch die Begünstigung der Erziehung von Kindern er-
setzt wird. Dies kann auf jeden Fall in kostenneutraler 
Weise erfolgen. Unter Umständen sind an dieser Stelle 
sogar erhebliche Finanzmittel einzusparen. 

13 Sozialbericht 1986. Deutscher Bundestag, Drucksache 
10/5810, S. 103. 

14 Gesetzentwurf der Bundesregierung, a.a.O., S. II f. 
15 Sozialbericht 1986, a.a.O., S. 103. 
16 Vgl. Ehegattensplitting versus Familientarif, eine Analyse 

der Einkommensbesteuerung. Bearb.: Oskar de la Chevallerie. 
In: Wochenbericht des DIW. Nr. 49/1984, S. 587 ff. 
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Empirische Befunde zu Fragen der Anrechnung 
von Kindererziehungszeiten im Rentenrecht 

Mit Wirkung vom 1.1.1986 werden erstmals Zeiten der 

Kindererziehung in der gesetzlichen Rentenversicherung 

berücksichtigt. Die Anrechnung von „ Babyjahren" ist ein 

Novum im System der Alterssicherung und wirft viele 

Fragen über die Verteilung der zusätzlichen Soziallei-

stungen, die Kosten usw. auf. Diese Fragen sind gegen-

wärtig empirisch kaum exakt zu beantworten. Gezielte 

statistische Erhebungen sind bisher nicht bekannt. Die 

amtliche Statistik erfaßt die hier relevanten Merkmale wie 

Erwerbstätigkeit und Versicherung von Eltern in Abhän-

gigkeit von familienbezogenen Kriterien wie Zahl und 

Alter der Kinder nicht bzw. nicht in der Ausführlichkeit, wie 

sie für die Beantwortung dieser speziellen Fragen erfor-

derlich wäre. Aus diesem Grund sind außer den sonstigen 

verfügbaren Informationen die Daten des „Sozio-ökono-

mischen Panels" ausgewertet worden. 

Datenbasis und Anlage der Untersuchung 

im Rahmen des „Sozio-ökonomischen Panels" 

Datenbasis der folgenden Berechnungen ist eine im er-

sten Halbjahr 1985 durchgeführte Repräsentativbefra-

gung, die zweite Befragungswelle im Rahmen des 
„Sozio-ökonomischen Panels", weiches als Teilprojekt 

des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geför-

derten Sonderforschungsbereichs 3 der Universitäten 

Frankfurt und Mannheim in Zusammenarbeit mit dem 
DIW durchgeführt wird'. Das „Sozio-ökonomische Pa-

nel" (im folgenden Panel genannt) ist die erste Untersu-
chung für die Bundesrepublik Deutschland, mit der reprä-

sentative Längsschnittdaten für Personen, Haushalte und 

Familien gewonnen werden. Zusammen mit den Daten, 
die in der ersten Erhebungswelle 1984 erhoben worden 

sind, liegen aus der im Sommer 1985 abgeschlossenen 

Zweitbefragung umfangreiche haushalts- und personen-

bezogene Daten von insgesamt 11 090 Personen im Alter 

von 16 und mehr Jahren aus 5 322 deutschen und auslän-
dischen Privathaushalten vor. 

Die Daten wurden mit Hilfe eines speziellen Gewich-
tungsprogramms den Strukturverteilungen aus der amtli-

chen Statistik angepaßt und können somit als repräsen-

tativ für die deutsche und ausländische Wohnbevölke-
rung in der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet 
werden 2» 

Für die folgende Analyse wurde das Datenmaterial, so-
weit es sich auf die Frauen bezieht, ausgewertet. In der 

zweiten Welle machten alle befragten Personen detail-

lierte Angaben über ihre Familienbiographie. So zählten 
die Frauen u.a. sämtliche leiblichen Kinder und deren Ge-

burtsjahr auf. Für alle Frauen, die auch bereits 1984 an 

der Untersuchung teilgenommen haben (Fallzahl 5 325), 

wurden die erwerbsbiographischen Angaben der ersten 

Welle — bezogen auf das Kalenderjahr der Geburt des je-
weiligen Kindes (bzw. das Jahr danach) — dazuge-
mischt3. 

Wie groß ist der Personenkreis, 

bei dem Erziehungszeiten angerechnet werden? 

Im Panel wurden sowohl die Geburtsjahre der Frauen 
und ihre Erwerbsbeteiligung bis zum Zeitpunkt der Erhe-

bung erfaßt als auch die Zahl der von ihnen geborenen 

Kinder. Für alle Gruppen, die im hier behandelten Zusam-

Tabelle 1 
Durchschnittliche Kinderzahl von Frauen 

Geburtsjahr der Frauen 

1920 u. 
früher 

1921-1935 1936 u. 
später 

von Frauen insgesamt 

darunter: 
— erwerbstätig 

(gewesen) 
— nie erwerbstätig 

(gewesen) 

von Müttern insgesamt 

darunter: 
— erwerbstätig 

(gewesen) 
— nie erwerbstätig 

(gewesen) 

Anteil der Kinder, bei 
denen die Mutter ein Jahr 
nach ihrer Geburt 
erwerbstätig war' 

— DurchschnittlicheZahl der Kinder-

1,85 1,99 1,18 

1,75 1,93 1,25 

2,48 2,35 0,78 

2,40 2,37 2,01 

2,32 2,33 1,98 

2,81 2,62 2,35 

—invH-

27,0 33,1 44,4 

') Ohne Mütter, die erstmals 1985 an der Befragung teilnahmen. 

Quelle: Das Sozio-ökonomische Panel, Welle 2, 1985, gewichtete Ergeb-
nisse, Berechnungen des DIW. 

' Eine detaillierte Beschreibung der Gesamtuntersuchung be-
findet sich in: Sonderforschungsbereich 3 „Mikroanalytische 
Grundlagen der Gesellschaftspolitik", Teilprojekt B-5: Das Sozio-
ökonomische Panel. Bericht über die Forschungstätigkeit 
1983-1985 und Antrag auf Förderung der Forschungsphase 
1986-1988, Frankfurt/Mannheim/Berlin 1985. 

2 Über erste Erfahrungen mit der zweiten Welle vgl. Ute Hane-
feld: Das Sozio-ökonomische Panel — Konzeption und ausge-
wählte erhebungsmethodische Ergebnisse, in: Allgemeines Sta-
tistisches Archiv, Heft 4/1985, S. 399-410. Zur Gewichtung vgl. In-
fratest 1986: Methodenbericht der Welle 2, München. 

3 Aus systematischen Gründen fehlen dann zwar bei der Ge-
burt des Kindes für 304 Frauen die erwerbsbiographischen An-
gaben. Da es sich davon jedoch nur in 52 Fällen um Mütter han-
delt (1,3 vH aller Mütter), ist der hierdurch bedingte Fehler stati-
stisch vertretbar. 
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menhang eine Rolle spielen, wie die Gruppe der 1920 

und früher Geborenen, die Gruppe der während ihres Le-

bens immer als Hausfrau Tätigen usw., lassen sich daher 

spezifische Geburtenhäufigkeiten ermitteln. Die Ergeb-

nisse, die teilweise in Tabelle 1 veröffentlicht werden, 

zeigen nicht nur, daß die Kinderzahl bei den älteren Ko-

horten im Vergleich zu den jüngeren wesentlich höher 

ist`. Deutlich wird aber auch, mit welcher Kinderzahl 

man bei unterschiedlicher Erwerbsbiographie der Mütter 

rechnen muß. 

Die Ergebnisse des Panels lassen erkennen, daß die 

meisten Mütter bereits aufgrund eigener Beitragszah-

lungen in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) 

versichert sind. Ungefähr 14 vH vom Kreis der heute etwa 

50- bis 65jährigen und nur 8 vH der heute jüngeren Mütter 

gaben bei der Befragung an, niemals in ihrem Leben er-

werbstätig gewesen zu sein (Tabelle 2). Der entspre-

chende Anteil der Mütter ohne jede Berufstätigkeit war 

selbst bei den älteren Frauen (Geburtsjahrgänge 1920 

und früher) mit fast 17 vH nicht wesentlich höher. Die weit-

aus meisten (rund vier Fünftel) der weiblichen Erwerbstä-

tigen — berechnet nach den Ergebnissen des Mikro-

zensus 1982 — gehören der gesetzlichen Rentenversi-

cherung an. So läßt sich vermuten, daß nur etwa jede 

Dritte der heute 50- bis 65jährigen Frauen mit Kindern 

nicht bereits in der GRV versichert ist. 

Erwartungsgemäß haben Mütter, die niemals erwerbs-

tätig waren, am häufigsten Kinder. Es erhalten aber ledig-
lich solche mit mindestens fünf Kindern vom vollendeten 

65. Lebensjahr an eine Rente aufgrund von Babyjahren. 

Nach den Ergebnissen des Panels erfüllen rd. 8 vH aller 

Mütter diese Voraussetzung (vgl. Tabelle 2). Davon war 

etwa ein Viertel nie in ihrem Leben erwerbstätig. Für 

diesen kleinen Kreis von Müttern ist der Bedarf an eigen-

ständiger Sicherung eindeutig und die Rentenzahlung be-
achtlich: Bei fünf Kindern, berechnet auf der Basis von 

1986, sind es fast 130 DM monatlich. Die übrigen niemals 

in ihrem Leben erwerbstätig gewesenen Mütter erhalten, 

sofern sie sich nicht nachversichert haben, allerdings 

nichts, weil das Altersruhegeld mindestens fünf anrech-
nungsfähige Versicherungsjahre voraussetzt. 

Wie ist die Situation der heute etwa 50- bis 65jährigen 

Mütter zu beurteilen, die bereits aufgrund einer (früheren) 

Erwerbstätigkeit in der GRV versichert sind? Nach den 

oben angestellten Überlegungen handelt es sich hierbei 
um einen Kreis von schätzungsweise zwei Dritteln der Ge-

samtheit aller Mütter in diesem Alter. Selbst die Fragen, 

wieviele aus diesem Kreis eine Aufbesserung ihrer Rente 

erhalten und wieviele von der Begünstigung ausge-

schlossen sind, können bisher nicht exakt beantwortet 
werden. Fundierte Schätzungen erlauben aber die detail-

4 Die Altersabgrenzung 1921-1935 wurde gewählt, weil das 
neue Gesetz für die Jahrgänge 1921 und später gilt und weil man 
bei den heute etwa 50jährigen Frauen keine weiteren Geburten 
mehr zu erwarten hat. 

Tabelle 2 
Blographische Angaben 

über die Erwerbsbetelligung von Frauen 

Zahl der Frauen und Häufigkeit 
ihrer Erwerbsbeteiligung 

  Geburtsjahr   
1920 und 
früher 

1921-1935 1936 und 
später 

Frauen insgesamt 

Mütter insgesamt 
darunter: 
— jemals erwerbstätig 

gewesen 

Mütter mit zwei 
und mehr Kindern 

darunter: 
— jemals erwerbstätig 

gewesen 

Mütter mit drei und 
mehr Kindern 

darunter: 
— jemals erwerbstätig 

gewesen 

Mütter mit fünf und 
mehr Kindern 

Frauen insgesamt 

Mütter insgesamt 
darunter erwerbstätig 
gewesen: 
— im Jahr der Geburt 

des ersten Kindes 
— im Jahr nach der 

Geburt des ersten 
Kindes 

Mütter' mit zwei 
und mehr Kindern 
darunter erwerbs-
tätig gewesen: 
— im Jahr der Geburt 

des zweiten Kindes 
— im Jahr nach 

der Geburt 
des zweiten Kindes 

Mütter' mit drei 
und mehr Kindern 
darunter erwerbs-
tätig gewesen: 
— im Jahr der Geburt 

des dritten Kindes 
— im Jahr nach d. Geburt 

des dritten Kindes 

Mütter mit fünf 
und mehr Kindern 

— Zahl der befragten Personen — 

1 258 1 310 3 525 

971 1 095 1957 

809 937 1 795 

660 787 1 309 

545 660 1 192 

338 378 434 

265 306 379 

79 84 49 

— Anteile der Frauen mit (früherer) 
Erwerbstätigkeit in vH — 

85,5 86,5 85,6 

83,3 85,6 91,7 

51,4 66,1 73,6 

39,1 

30,1 

51,7 62,3 

38,5 41,1 

27;5 31,9 33,3 

20,8 25,5 31,1 

19,8 24,5 30,3 

71,9 82,5 79,8 

1) Ohne Mütter, die erstmals 1985 an der Befragung teilnahmen. 

Quelle: Das Sozio-ökonomische Panel, Welle 2, 1985, gewichtete Ergeb-
nisse, Berechnungen des DIW. 
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lierten Ergebnisse des Panels. Da die Gewährung des Ba-

byjahres davon abhängt, ob die Mutter in den ersten 
12 Lebensmonaten des Kindes bereits versichert war, 

sind die — auf Kalenderjahre bezogenen — Angaben 

zwar nicht auf den Monat exakt für die Beantwortung der 

hier relevanten Frage geeignet. Mit einiger Sicherheit 

kann man jedoch vermuten, daß der Anteil der Berech-

tigten unter den versicherten Müttern ungefähr so hoch ist 

wie der Anteil von denjenigen Frauen, die im Jahr nach 

dem Geburtsjahr eines Kindes ausschließlich Hausfrauen 

waren, an der Gesamtzahl der jemals im Leben erwerbs-

tätigen Mütter. 

Anspruch auf die zusätzliche Versicherung durch volle 

Anerkennung der Erziehung des ersten Kindes hat nach 
dieser Schätzung knapp die Hälfte (48 vH) aller sonst be-

reits versicherten Mütter der Geburtsjahrgänge 1935 bis 

1921. Dies trifft jedoch auf die jüngere Generation (Jahr-

gänge 1936 und später) deutlich seltener zu; der entspre-

chendeAnteil der Frauen mit Unterbrechung der Erwerbs-

tätigkeit betrug bei ihnen lediglich 38 vH. Weniger als die 

Hälfte aller bereits versicherten Mütter der Geburtsjahr-

gänge 1921 und später erfüllten also die Voraussetzung 

dafür, daß die Erziehungszeit ihres ersten Kindes in der 

vollen Höhe anerkannt wird. Beim zweiten Kind ist diese 
Voraussetzung verständlicherweise häufiger gegeben: 68 

von 100 Müttern mit mindestens zwei Kindern sind im 

Jahr nach dem Geburtsjahr des zweiten Kindes nicht er-

werbstätig. Da die Erwerbsbeteiligung der Frauen mit zu-

nehmender Kinderzahl sinkt (Tabelle 2), gibt es viele 
Frauen, deren Arbeit für die Erziehung des einzelnen 

Kindes im Rentenrecht unterschiedlich hoch bewertet 

wird. 

Aus der Verknüpfung von familien- und erwerbsbiogra-

phischen Angaben läßt sich mit dem Panel auch der Kreis 

der Mütter näher bestimmen, die kaum Chancen haben 

werden, eine volle Anerkennung von Erziehungsjahren zu 

erlangen. Eine entsprechende Eingrenzung ist allerdings 

schwierig, weil z.B. viele Frauen nicht beim ersten Kind, 

sondern erst bei späteren Geburten den Beruf aufgeben. 

Das Panel erlaubt es jedoch, die Gesamtzahl der 

Kinder aller Frauen einer Kohorte nach dem Erwerbs-

status der Mutter zu untergliedern: Die von den Müttern 

der Geburtsjahre 1920 und früher (1921 bis 1936) gebo-

renen Kinder hatten zu 27 vH (33 vH) im ersten bzw. 

zweiten Lebensjahr eine berufstätige Mutter. 

Zur Schätzung der „Versicherungslücke" 

im Leben von Müttern 

Im vorstehenden Bericht (S. 503) wurde die zeitliche 

„Versicherungslücke" von Müttern — d.h. der Ausfall von 
möglichen Erwerbsjahren — auf 12 bis 14 Jahre ge-

schätzt. Diese Schätzung basiert auf einer Auswertung 

der erwerbsbiographischen Angaben. Für zwei Kontroll-

gruppen von Frauen mit denselben Geburtsjahren wur-

Tabelle 3 

Durchschnittliche Erwerbsjahre von Frauen' 
mit und ohne Kinder(n) bis zum Alter von 63 Jahren 

Geburtsjahre der Frauen 

Durchschnittliche Erwerbsdauer 
in Jahren 

Frauen ohne 
Kinder 

Frauen mit 
Kind(ern) 

1920 und früher 

— Teilzeit und Vollzeit 
gleich bewertet 

— Teilzeiterwerbsjahre 
nur mit je 6 Monaten 
bewertet 

1921-19352 

— Teilzeit und Vollzeit 
gleich bewertet 

— Teilzeiterwerbsjahre 
nur mit je 6 Monaten 
bewertet 

27 

26 

32 

31 

15 

14 

19 

17 

1) Nur deutsche Frauen, jedoch ohne Frauen, die 1985 erstmals an 
der Befragung teilnahmen. — 2) Errechnet unter der Annahme, daß 
die Erwerbstätigkeit der Kohorten mit noch unvollständigem Erwerbs-
leben (d.h. zur Zeit der Befragung jünger als 63 Jahre) dem jeweiligen 
Durchschnitt der verbliebenen Kohorte entspricht. 

Quelle: Das Sozio-ökonomische Panel, Welle 2, 1985, gewichtete Er-
gebnisse, Berechnungen des DIW. 

den die bis zum Alter von 63 Jahren zurückgelegten Er-

werbszeiten ermittelt. In der ersten Gruppe wurden 
Frauen, die in ihrem Leben kein Kind geboren haben, in 

der zweiten alle Mütter derselben Geburtsjahrgangsko-

horte zusammengefaßt (Tabelle 3). Die Frauen ohne 

Kinder erreichten im Durchschnitt bis zum 63. Lebensjahr 

etwa 27 Erwerbsjahre; Mütter dagegen nur 15 Jahre und 

damit also 12 Jahre weniger (Geburtsjahrgänge 1920 und 

früher). Das nebenstehende Schaubild, das die hier dis-

kutierten Daten der beiden betrachteten Gruppen wieder-

gibt, zeigt deutlich, wie krass die Erwerbsbeteiligung der 

Mütter in der Altersspanne 20 bis 30 Jahre zurückgeht. 

Sie steigt zwar bis etwa zum 50. Lebensjahr wieder etwas 

— bei den jüngeren Kohorten deutlich mehr als bei den 

älteren —, das Niveau bleibt jedoch sehr niedrig. 

Bewertete man die oben geschätzte gesamte zeitliche 

Versicherungslücke von Müttern mit 75 vH des durch-

schnittlichen Verdienstes — wie es beim Babyjahr der Fall 

ist —, so würde die Differenz zwischen der Rentenhöhe 
von Frauen ohne Kinder einerseits und Müttern anderer-

seits — je nach Geburtsjahrgang — z.T. nur zu etwa zwei 

Dritteln aufgefüllt. Die Erwerbsjahre von Frauen ohne 

Kinder werden also höher bewertet als mit 75 vH des 

durchschnittlichen Verdienstes. 

Tabelle 4 läßt erkennen, wie unterschiedlich die eigene 

Versicherung von Frauen je nach der Erwerbsbiographie 
ausfällt: Die auf eigener Erwerbstätigkeit beruhenden 
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Tabelle 4 
Renten und Pensionen' von Frauen nach Altersgruppen 

Zahl der Frauen bzw. Häufigkeit des Bezugs 

1910 und 
früher 

1911-1920 

Höhe der Zahlungen 
je Bezieherin im Jahr 1984 

 Gebu tsjahr  

1921-1935 1910 und 1911-1920 
früher 

1921-1935 

Frauen insgesamt 

darunter bezogen: 

- Zahl der befragten Personen - 

607 651 

-invH-

1 310 

- Rente aus eigener Erwerbstätigkeit2 54,0 53,4 19,0 
- Witwenrente 52,9 40,3 13,2 
- Alters- und/oder Witwenrente 85,3 76,0 29,0 

- Zahl der befragten Personen - 

Frauen ohne Kinder 149 138 215 

darunter bezogen: - in vH -

- Rente aus eigener Erwerbstätigkeit2 73,8 68,1 24,3 
- Witwenrente 7,9 31,24 5,64 
- Alters- undloder Witwenrente 89,9 83,3 28,3 

Mütter insgesamt 

darunter bezogen: 

- Zahl der befragten Personen - 

458 513 1 095 

-invH-

- Rente aus eigener Erwerbstätigkeit2 47,8 49,5 17,9 
- Witwenrente 59,6 42,8 14,7 
- Alters- und/oder Witwenrente 83,6 74,1 29,1 

Erwerbstätige Mütter 
nach dem Erwerbsstatus sowohl im Jahr 
der Geburt des ersten Kindes 
sowie ein Jahr später3 

darunter bezogen: 

- Zahl der befragten Personen - 

136 172 

-invH-

472 

- Rente aus eigener Erwerbstätigkeit2 64,7 52,3 18,8 
- Witwenrente 57,3 41,3 13,7 
- Alters- und/oder Witwenrente 91,9 77,3 28,8 

Nicht erwerbstätige Mütter 
nach dem Erwerbsstatus sowohl im Jahr 
nach der Geburt des ersten Kindes - Zahl der befragten Personen - 

sowie ein Jahr später3 253 250 416 

darunter bezogen: - in vH - 

- Rente aus eigener Erwerbstätigkeit2 39,5 47,5 15,7 
- Witwenrente 59,7 44,4 17,1 
- Alters- undloder Witwenrente 78,3 72,8 28,8 

- DM je Monat -

793 776 767 
1 018 1 112 1 026 
1 136 1 138 972 

- DM je Monat -

1 315 1 170 1 170 
1019 16053 9463 
1 443 1 567 1 194 

- DM je Monat - 

532 629 659 
1 018 1 015 1 032 
1028 1008 929 

- DM je Monat - 

611 692 816 
945 962 948 
1 015 983 986 

- DM je Monat - 

470 557 537 
1 045 971 1 112 
1 033 959 949 

1) Einschließlich Zusatzversorgung. - 2) Einschließlich Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrenten. - 3) Ohne Mütter, die erstmals 1985 an der Be-
fragung teilnahmen. - 4) Fallzahl unter 45 Personen. 

Quelle: Das Sozio-ökonomische Panel, Welle 2, 1985, gewichtete Ergebnisse, Auswertungen des DIW. 



— 511 — 

Erwerbsbeteiligung 
von deutschen Frauen 1) 

mit und ohne Kinder 
im Alter von 15 bis 65 Lebensjahren 

Anteile der Erwerbstätigkeit in vH 

vH 
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Frauen ohne Kinder t1:; 

1 A 
• 1 . 

I  
t8 

Frauen mit Kindern 

C 

••--- ••—• 

1 ...... ......... 
B 

10 20 30 40 50 60 70 
Alter in Jahren 

A — 1920 und früher geboren 

B — 1921 bis 1935 geboren 

C — 1936 und später geboren 

1)Ohne deutsche Frauen, die 1985 erstmals an der Befragung 
teilnahmen. 

Quellen: Das Sozio-ökonomische Panel, Welle 2, 1985, 
gewichtet, Berechnungen des DIW. Schaubild entnommen 
aus: Pischner,R.1986c Erwerbsbiographische Strukturen 
und methodische Probleme— das Biographieschema des 

Sozio-ökonomischen Panels, Berlin ( Veröffentlichung in 
Vorbereitung). 

DIW86 

Renten sind bei Frauen ohne Kinder etwa doppelt so hoch 
wie bei den Müttern. 

Bestätigt wird diese Relation durch die Auswertung von 
Daten einer Sondererhebung der Rentenversicherungs-

träger. Allerdings sind die in einer Stichprobe ermittelten 
Rentenzahlungen niedriger als die in Tabelle 4 angege-

Tabelle 5 

Mütter mit Witwenrenten 
und durchschnittliche Bezüge aus Witwenrenten 

Geburtsjahr 
der verwitweten Mütter 

1920 und früher 1921-1935 

— Zahl der befragten Personen — 
Erwerbsstatus 
— nie erwerbstätig 106 31 

gewesen 
— früher erwerbstätig 366 125 

gewesen 

— Monatsrente 1984 in DM — 
Erwerbsstatus 
— nie erwerbstätig 

gewesen 1 108 1 1881 
— früher erwerbstätig 

gewesen 997 1 002 

1) Betrag unterliegt größerem Fehlerintervall. 

Quelle: Das Sozio-ökonomische Panel, Welle 2, 1985, gewichtete Er-
gebnisse, Auswertungen des DIW. 

benen, weil dort neben den Renten der gesetzlichen Ren-
tenversicherungsträger auch sonstige Alterseinkünfte wie 

Pensionen berücksichtigt sind. Darüber hinaus ergibt sich 

eine Abstufung der Rentenhöhe nach der Kinderzahl — je 

mehr Kinder, desto niedriger die Rente aus eigener Er-
werbstätigkeit. 

Die Ergebnisse des Panels zeigen, daß die im Jahr der 

Geburt des ersten Kindes nicht erwerbstätig gewesenen 

Frauen, die Chancen für eine Anrechnung von Baby-
jahren haben, im Durchschnitt höhere Witwenrenten er-

halten als die erwerbstätig gewesenen Witwen ohne diese 
Chancen. Bei den Geburtsjahrgängen 1920 und früher 

war zwar die eigene Rente der erwerbstätig gewesenen 
Mütter 1984 um durchschnittlich rund 100 DM höher als 

bei der hier interessierenden Vergleichsgruppe. Be-

trachtet man jedoch die Gesamtversorgung beider 
Gruppen, so zeigt sich, daß die Hausfrauen-Mütter ihre 
Versicherungslücken — sofern sie den Ehemann über-

leben — durch höhere Zahlungen aus der Hinterbliebe-
nenversorgung auffüllen können. Dies wird auch beim di-

rekten Vergleich der Hinterbliebenenrenten von verwit-
weten Müttern bestätigt; solche, die niemals erwerbstätig 
waren, erhielten 1984 rund 100 DM mehr monatlich als 

die erwerbstätig gewesenen (Tabelle 5). 
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